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Medieninformation 
Berufungsverhandlung im Strafverfahren gegen Dr. Pierin Vincenz und 
weitere Beschuldigte (Geschäfts-Nr. SB250133-O)  

Administrative Hinweise für Medienschaffende 

Die Berufungsverhandlung im Strafverfahren gegen Dr. Pierin Vincenz und weitere Be-

schuldigte wird am Zürcher Obergericht, wie bereits mitgeteilt, vom  

10. bis 21. August 2026 durchgeführt.  

Die Berufungsverhandlung ist grundsätzlich öffentlich. Aufgrund der grossen Zahl an 

Parteien und des öffentlichen Interesses an der Verhandlung findet sie im grossen Ge-

richtssaal statt und wird zusätzlich in zwei weiteren Gerichtssälen mittels Videoübertra-

gung zu verfolgen sein. 

Sollte die Nachfrage nach Teilnahme trotzdem die vorhandenen Platzkapazitäten über-

steigen, erhalten akkreditierte Medienschaffende, welche sich angemeldet haben, vor-

rangig Zutritt zu den Gerichtssälen. Das Obergericht behält sich zudem vor, gegebe-

nenfalls Einschränkungen zu erlassen und pro Medienunternehmen gleichzeitig nur 

eine bestimmte Anzahl Personen einzulassen, um möglichst vielen verschiedenen Me-

dien Zugang gewähren zu können.  

Bereits an den Zürcher Gerichten akkreditierte Medienschaffende können sich ab so-

fort per E-Mail (Adresse siehe unten) für die Berufungsverhandlung SB250133-O anmel-

den. 

Nicht akkreditierte Medienschaffende können per E-Mail (Adresse siehe unten) ein 

Gesuch für eine Einzelfall-Akkreditierung für die Berufungsverhandlung im Verfahren 

SB250133-O stellen. Einzureichen ist dafür bei der Medienstelle eine Kopie der ID oder 

des Passes sowie eine Bestätigung des Medienunternehmens, dass die zu akkreditie-

rende Person für dieses tätig ist und über den Fall berichten wird. 
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Bitte beachten Sie bereits heute, dass im Gerichtsgebäude die üblichen Auflagen gelten. 

So sind insbesondere Bild- und Tonaufnahmen verboten (Art. 71 StPO und § 132 GOG). 

Dieses Verbot gilt für sämtliche Räumlichkeiten des Obergerichts (Verhandlungsräume, 

Verbindungswege, Warteräume, Büros etc.). 

Weitere Informationen erhalten Sie nach erfolgter Anmeldung bzw. nach Gutheissung 

des Gesuchs um eine Einzelfall-Akkreditierung. 

 

E-Mail-Adresse für Anmeldungen: medien.obergericht@gerichte-zh.ch 

 

Kontakt 

Sabina Motta, lic. iur., MCom. 
Kommunikationsbeauftragte Obergericht 
 
Tel. +41 44 257 92 88 bzw. +41 44 257 91 91 
E-Mail: medien.obergericht@gerichte-zh.ch 

 

 


